
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


 
Seite  / 
Web: 
E-Mail: 
Tel:
Fax:
©  LRA DEG
SVADV
LANDRATSAMT 
..\..\Wappen 03-04-04_only.jpg
DEGGENDORF
Tel
E-Mail 
Fax
Bildung und Teilhabe - Klassenfahrt / Schulausflüge / Ausflüge
Bestätigung der Schule / Kindertagestätte
(vom Antragsteller/Antragstellerin auszufüllen) 
Hinweise auf der letzten Seite beachten!
Aktenzeichen
Name, Vorname 
(der Antragstellerin/des Antragstellers)
Straße, Hausnr.
PLZ und Wohnort
Angaben zum Schüler/zur Schülerin/zum Kind:
( v o n   d e r   S c h u l e   /   K i n d e r t a g e s s t ä t t e   a u s z u f ü l l e n )
Angaben zur Klassenfahrt:
Kosten des Aufenthaltes je Schüler/in/Kind (ohne Taschengeld):
Bestätigung der Schule/Kindertagesstätte
1. Die Angaben zur geplanten Fahrt und zur Schülerin/zum Schüler/zum Kind sind zutreffend. 2. Andere Beihilfen/Zuschüsse werden - soweit uns bekannt - nicht gewährt.
Konto der Schule/der Kindertagesstätte:
(Hinweis: Überweisungen können ausschließlich auf das Konto der Schule/Kindertagesstätte erfolgen!)
Schulausflüge, Klassenfahrten
 
Ab dem 1. Januar 2011 werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben der Zahlung des Wohngeldes und Kinderzuschlags sowie der Grundsicherungsleistung (Hilfe zum Lebensunterhalt) nach SGB XII und SGB II auch sogenannte Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt. Hierzu zählen auch die Leistungen für eintägige Ausflüge in Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie mehrtägige Klassenfahrten.
 
Wer bekommt diese Leistung?
·  Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und jünger als      25 Jahre sind. Schüler, die eine Ausbildungsvergütung erhalten, sind von der Leistung ausgeschlossen.
·     Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen.
 
Was kann übernommen werden?
Übernommen werden können die tatsächlich anfallenden Kosten für alle eintägigen Ausflüge, die im Bewilligungszeitraum stattfinden. Das gleiche gilt für mehrtägige Klassenfahrten. Taschengeld für zusätzliche Ausgaben während des Ausflugs wird nicht übernommen. 
 
Wie funktioniert das?
Die Leistungen für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten müssen Sie für jedes Kind gesondert beim Landratsamt Deggendorf bzw. Jobcenter Deggendorf (die Kontaktadresse finden Sie auf Ihrem Bescheid) beantragen. Der Antrag auf Übernahme der Kosten für eintägige Schulausflüge gilt dann ab dem Tag der Antragstellung für alle Ausflüge im Bewilligungszeitraum. Der Antrag auf Kostenübernahme für die Aufwendungen für mehrtägige Klassenfahrten muss vor Beginn der Fahrt gestellt werden.
 
Die Bewilligungsstelle wird die Leistungen für die Schulausflüge und Klassenfahrten für Ihr Kind vorerst zusagen. Legen Sie bitte bei jedem anstehenden Ausflug im Bewilligungszeitraum einen Elternbrief oder ein ähnliches Schreiben der Schule bzw. der Kindertageseinrichtung vor, mit dem Sie zur Zahlung der Kosten für den Ausflug aufgefordert werden. Die Bewilligungsstelle übernimmt dann die Abrechnung der Kosten.
 
 
Hinweis zu den mehrtägigen Klassenfahrten: 
Da die Leistungsgewährung für mehrtägige Klassenfahrten örtlich unterschiedlich organisiert sein kann, fragen Sie bitte bezüglich des Verfahrens und der zuständigen Stelle in jedem Fall bei der Wohngeldbehörde/Grundsicherungsstelle bzw. Jobcenter Deggendorf nach.
 
 
Auskünfte für Bezieher von Kindergeldzuschlag und Wohngeld:Landratsamt Deggendorf - Wohngeldstelle -, Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf 
Telefon: 0991/3100-323, Fax: 0991/3100-41-326, E-Mail: sg50-wohngeldstelle@lra-deg.bayern.de
 
Auskünfte für Bezieher von Arbeitslosengeld II (Grundsicherung): 
Jobcenter Landkreis Deggendorf, Hindenburgstraße 32, 94469 DeggendorfTelefon: (0180) 100263251 750, Fax: (0991) 3101 166, E-Mail: Jobcenter-LK-Deggendorf@jobcenter-ge.de
 
Auskünfte für Bezieher von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung nach SGB XII
Landratsamt Deggendorf - Soziale Angelegenheiten - Herrenstraße 18, 94469 Deggendorf
Telefon: 0991/3100-315, Fax: 0991/310041-336, E-Mail: sozialwesen@lra-deg.bayern.de
Leistungen für Bildung und Teilhabe
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